
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/10/8 13Os68/81,
9Os150/84

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1981

Norm

StGB §232 Abs1

Rechtssatz

"Nachmachen" ist die Herstellung eines Papiers mit dem Anschein einer echten Banknote. Auch eine Fälschung, die der

Fachmann auf den ersten Blick als solche erkennen würde, kann das Tatbild verwirklichen; es genügt, wenn das

Falschgeld zur Täuschung eines Arglosen oder Sehbehinderten geeignet ist.
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